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Abschnitt 1 

Bezeichnung – Sitz – Dauer – Gegenstand der Gesellsch aft 

Artikel 1. Bezeichnung 

Die Erschienenen sowie alle zukünftigen Anteilsinhaber sind beteiligt an einer Aktienge-

sellschaft in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) unter der 

Bezeichnung „LUXBOND “ (im folgenden die „Gesellschaft“ oder der „Fonds“).  

Artikel 2. Sitz der Gesellschaft 

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Die Gesell-

schaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats Zweigniederlassungen oder 

Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gründen.  

Für den Fall, dass der Verwaltungsrat dies aufgrund von außerordentlichen Umständen 

politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur, die die normale Geschäftstätigkeit am Sitz 

der Gesellschaft oder die ungehinderte Kommunikation mit dem Sitz oder dieses Sitzes 

mit dem Ausland beeinträchtigen, für nötig hält, kann er vorübergehend den Sitz der Ge-

sellschaft ins Ausland verlagern, bis die außerordentlichen Umstände vollkommen aufge-

löst sind; diese vorübergehende Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung auf die Nationa-

lität der Gesellschaft, die trotz der vorübergehenden Verlagerung weiterhin eine luxem-

burgische Gesellschaft bleibt.  

Artikel 3. Dauer der Gesellschaft 

Die Gesellschaft ist vom heutigen Tag an auf unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann 

durch einen Beschluss der Hauptversammlung, die mit der für eine Satzungsänderung 

erforderlichen Mehrheit beschließt, aufgelöst werden.  

Artikel 4. Gegenstand der Gesellschaft 

Der ausschließliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Anlage des zu ihrer Verfügung 

stehenden Vermögens in Form von verschiedenen Wertpapieren und anderen durch das 

Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Ge-

setz“) erlaubten Vermögenswerten mit dem Ziel, die Anlagerisiken zu streuen und den 
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Anteilsinhabern die Erträge aus der Verwaltung ihres Wertpapierbestandes zukommen zu 

lassen.  

Insgesamt ist die Gesellschaft berechtigt, alle Maßnahmen zu ergreifen und alle Geschäf-

te zu tätigen, die sie im Hinblick auf die Durchführung und Entwicklung ihres Gegenstand 

im durch das Gesetz vorgesehenen weitesten Sinne für nützlich erachtet.  

 

Abschnitt 2 

Gesellschaftskapital – Eigenschaften der Anteile 

Artikel 5. Gesellschaftskapital – Teilfonds nach Anteilsklassen 

Das Gesellschaftskapital besteht aus voll eingezahlten Stückanteilen und entspricht zu 

jedem Zeitpunkt dem nach Art. 13 der vorliegenden Satzung bestimmten Reinvermögen 

der Gesellschaft.  

Gemäß den Regelungen des Art. 17 der Satzung kann der Verwaltungsrat zu jedem Zeit-

punkt beschließen, weitere Teilfonds aufzulegen und Anteilsklassen zu schaffen.  

Um das Kapital der Gesellschaft zu bestimmen, wird das den jeweiligen Anteilsklassen 

entsprechende Reinvermögen, soweit es nicht in EUR angegeben ist, in Euro umgerech-

net. Das Gesellschaftskapital entspricht dem Reinvermögen aller Anteilsklassen. Das 

Mindestkapital beträgt EUR 1.250.000. 

Der Verwaltungsrat bildet nach Maßgabe des untenstehenden Art. 6 eine Vermögens-

masse, die einem aus einer oder mehreren Anteilsklassen bestehenden Teilfonds im Sin-

ne des Art. 133 des Gesetzes zugewiesen wird.  

Artikel 6. Anteilsklassen 

Innerhalb eines Teilfonds kann der Verwaltungsrat Anteilsklassen nach den folgenden 

Maßgaben bilden: (i) nach einer bestimmten Ausschüttungspolitik, die zur Ausschüttung 

berechtigt („ausschüttende Anteile“), oder nicht zur Ausschüttung berechtigt („thesaurie-

rende Anteile“), und/oder (ii) nach einer bestimmten Struktur der Zeichnungs- oder Rück-

nahmekosten, und/oder (iii) nach einer bestimmten Struktur der Verwaltungs- oder Anla-

geberatungsgebühren und/oder (iv) nach einer bestimmten Struktur der Gebühren der 
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Vertriebsstellen; und/oder (v) nach jeder anderen Spezifizierung für eine bestimmte An-

teilsklasse.  

Ein ausschüttender Anteil gewährt dem Berechtigten grundsätzlich das Recht auf eine 

Bardividende, entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung unter Beachtung der 

durch die geltenden Gesetze vorgesehenen Grenzen.  

Ein thesaurierender Anteil gewährt grundsätzlich kein Recht auf eine Ausschüttung. Der 

dem Berechtigten zustehende Anteil am Ausschüttungsbetrag wird in dem entsprechen-

den Teilfonds, dem der Anteil angehört thesauriert. Innerhalb eines Teilfonds wird die Auf-

teilung des Ausschüttungsbetrages zwischen den ausschüttenden Anteilen und den the-

saurierenden Anteilen des entsprechenden Teilfonds gemäß den Vorgaben des Art. 31 

der vorliegenden Satzung durchgeführt.  

Die Anteile der verschiedenen Klassen gewähren den Inhabern die gleichen Rechte, ins-

besondere hinsichtlich des Stimmrechts bei den Hauptversammlungen.  

Artikel 7. Form der Anteile 

Jeder Anteil kann, unabhängig von der Klasse oder dem Teilfonds, dem er zugeordnet ist, 

sowohl auf den Namen als auch auf den Inhaber lauten.  

Die Anteile können sowohl in Form eines auf den Inhaber als auch auf den Namen lau-

tenden Zertifikats ausgegeben werden. Die Zertifikate sind von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern zu unterzeichnen, wobei die Unterschriften sowohl handschriftlich als auch ge-

druckt sein können. Im übrigen können die Zertifikate auch in entmaterialisierter Form 

erstellt werden.  

Der Inhaber eines Inhaberanteils hat das Recht, den Umtausch seines oder seiner Zertifi-

kate gegen ein oder mehrere Zertifikate einer anderen Form oder die Umwandlung in 

Namensanteile zu verlangen. Der Inhaber von Namensanteilen hat das Recht, die Um-

wandlung in Inhaberzertifikate zu verlangen.  

Die Kosten für einen solchen Umtausch oder eine solche Umwandlung können dem Inha-

ber in Rechnung gestellt werden.  

Die Anteile werden erst nach akzeptierter Zeichnung und Empfang des Zeichnungsprei-

ses gemäß Art. 9 der vorliegenden Satzung ausgegeben und zugeteilt.  
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Alle von der Gesellschaft ausgegebenen Namensanteile werden in das Anteilsinhaberre-

gister eingetragen, das von der Gesellschaft oder einer oder mehreren von der Gesell-

schaft zu diesem Zweck benannten Personen geführt wird. Die Eintragung soll den Na-

men jedes Inhabers, seinen Wohn- oder Aufenthaltsort, Anzahl und Klasse der von ihm 

gehaltenen Anteile sowie den für jeden dieser Anteile gezahlten Betrag enthalten. Jede 

Übertragung der Anteile unter Lebenden oder von Todes wegen wird in dieses Anteilsin-

haberregister eingetragen.  

Die Übertragung von Namensanteilen erfolgt durch Übergabe der die Anteile repräsentie-

renden Zertifikate sowie aller von der Gesellschaft für die Übertragung verlangten Unter-

lagen an die Gesellschaft oder, sofern keine Zertifikate ausgestellt worden sind, durch 

eine schriftliche, datierte und von Zedent und Zessionar oder ihren ordnungsgemäß aus-

gewiesenen Bevollmächtigten unterzeichnete Erklärung.  

Jeder Anteilsinhaber, der von der Gesellschaft die Ausstellung von Namensanteilszertifi-

katen wünscht, soll der Gesellschaft eine Adresse mitteilen, an die sämtlicher Schriftver-

kehr sowie Informationen verschickt werden können. Auch diese Adresse wird in das An-

teilsinhaberregister eingetragen.  

Für den Fall, dass der Inhaber eines Namensanteils der Gesellschaft keine Adresse mit-

teilt, kann hierauf im Anteilsinhaberregister hingewiesen werden. Als Adresse wird dann 

solange der Sitz der Gesellschaft angenommen, bis der Anteilsinhaber eine andere Ad-

resse mitteilt.  

Der Anteilsinhaber kann zu jedem Zeitpunkt die im Anteilsinhaberregister geführte Adres-

se durch schriftliche an den Gesellschaftssitz oder eine andere durch die Gesellschaft 

benannte Stelle adressierte Erklärung ändern lassen.  

Die Gesellschaft erkennt nur jeweils einen Inhaber pro Anteil an. Sollte ein Anteil mehrere 

Inhaber haben, ist die Gesellschaft berechtigt, die Ausübung sämtlicher mit dem Anteil 

verbundenen Rechte auszusetzen, bis eine einzige Person als Inhaber des Anteils be-

nannt wird.  

Dieser Umstand hindert Anteilsinhaber nicht daran, Inhaber bestimmter Bruchteile von 

Anteilen der Gesellschaft zu werden und mit Ausnahme solcher Stimmrechte, die lediglich 

für den ganzen Anteil ausgeübt werden können, die diesen Bruchteilen entsprechenden 
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Rechte auszuüben. Bei Inhaberanteilen werden lediglich Zertifikate für einen ganzen An-

teil ausgegeben.  

Artikel 8. Verlorene oder beschädigte Zertifikate 

Sofern ein Anteilsinhaber der Gesellschaft gegenüber nachweisen kann, dass sein An-

teilszertifikat entwendet oder zerstört wurde, kann ihm auf Wunsch nach den von der Ge-

sellschaft bestimmten Bedingungen und Sicherheiten ein Duplikat ausgestellt werden. Mit 

der Ausstellung des neuen Zertifikats, auf dem vermerkt wird, dass es sich um ein Dupli-

kat handelt, verliert das Originalzertifikat jeglichen Wert.  

Beschädigte Zertifikate können von der Gesellschaft ausgetauscht werden.  

Die Gesellschaft kann nach ihrem Ermessen dem Anteilsinhaber die Kosten des Duplikats 

oder neuen Zertifikats sowie alle berechtigten Kosten, die im Zusammenhang mit der 

Ausstellung oder Eintragung in das Register oder der Zerstörung des alten Zertifikats zu-

sammenhängen in Rechnung stellen.  

Artikel 9. Ausgabe der Anteile 

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, innerhalb eines Teilfonds zu jedem Zeitpunkt und ohne 

Einschränkungen weitere vollständig eingezahlte Anteile auszugeben, ohne den Altanteil-

sinhabern ein vorrangiges Bezugsrecht einzuräumen.  

Der Preis der zum Bezug angebotenen Anteile eines jeden Teilfonds berechnet sich auf 

der Grundlage des ersten Inventarwerts nach dem Bezugsantrag, entsprechend dem für 

die jeweilige Anteilsklasse bestimmten Wert nach Maßgabe des Art. 13 der vorliegenden 

Satzung, sofern der Antrag innerhalb der im Prospekt festgesetzten Frist eingeht.  

Der Preis ist zuzüglich der in den Verkaufsunterlagen festgesetzten Gebühren und inner-

halb der im Ausgabeprospekt genannten Fristen zu zahlen.  

Je nachdem, welcher Anteilsklasse ein in einem bestimmten Teilfonds auszugebender 

Anteil angehört, variiert der Ausgabepreis im Hinblick auf den entsprechenden Prozent-

satz, den die Gesamtheit der Anteile dieser Anteilsklasse am nach Maßgabe des Art. 13 

Abs. 5 der vorliegenden Satzung bestimmten Gesamtreinvermögen des jeweiligen Teil-

fonds darstellt.  
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Der Verwaltungsrat ist berechtigt, auf jede natürliche oder juristische, hierzu ordnungsge-

mäß bevollmächtigte Person, Aufgaben zu übertragen, Anteile auszugeben, Rücknahmen 

und Umtausche durchzuführen sowie den Preis der neu auszugebenden, zurückzuneh-

menden oder umzutauschenden Anteile entgegenzunehmen oder zu zahlen.  

Artikel 10. Rücknahme von Anteilen 

Jeder Anteilsinhaber ist berechtigt, jederzeit von der Gesellschaft die Rücknahme eines 

Teils oder der Gesamtheit seiner Anteile zu verlangen.  

Der Preis der Rücknahme wird auf der Grundlage des ersten, nach Maßgabe des Art. 13 

der vorliegenden Satzung für jede Anteilsklasse bestimmten Inventarwerts nach dem 

Rücknahmeantrag berechnet, sofern der Antrag innerhalb der im Prospekt festgelegten 

Fristen eingeht.  

Solange und soweit Anteile verschiedener Anteilsklassen ausgegeben und im Umlauf 

sind, bestimmt sich der Rücknahmepreis außerdem im Hinblick auf den Prozentanteil, den 

die Gesamtheit der Anteile einer Klasse am nach Maßgabe des Art. 13 Abs. 5 der vorlie-

genden Satzung ermittelten Gesamtvermögen des jeweiligen Teilfonds darstellt.  

Vom Rücknahmepreis werden die in den Verkaufsdokumenten festgelegten Rücknahme-

gebühren abgezogen. Rücknahmeanträge sind vom Anteilsinhaber am Sitz der Gesell-

schaft in Luxemburg, bei der Depotbank, oder jeder anderen Person oder Einrichtung, die 

von der Gesellschaft mit der Rücknahme von Anteilen beauftragt wurde, einzureichen.  

Der Rücknahmepreis ist innerhalb der im Ausgabeprospekt festgelegten Fristen zu zah-

len. Rücknahmeanträge sind unwiderruflich, es sei denn die Berechnung des Inventar-

werts der Anteile wird ausgesetzt.  

Dem Rücknahmeantrag sind die Anteilsscheine, soweit ausgegeben, in angemessener 

Form sowie die noch nicht fälligen Dividendenscheine und eine Übertragungserklärung für 

Namensanteile, sofern es sich um solche handelt, beizulegen.  

Die von der Gesellschaft zurückgenommenen Anteile werden annulliert.  

Artikel 11. Umwandlung und Umtausch von Anteilen 

Sofern keine durch den Verwaltungsrat beschlossenen und in den Verkaufsdokumenten 

der Teilfonds angezeigte Beschränkungen bestehen, kann jeder Anteilsinhaber, der für 
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einen Teil oder die Gesamtheit seiner Anteile aus einer Anteilsklasse in eine andere oder 

von einem Teilfonds in einen anderen wechseln will, zu jedem Zeitpunkt einen entspre-

chenden schriftlichen Antrag bei der Gesellschaft, der Depotbank oder jeder anderen 

durch die Gesellschaft benannten Person oder Einrichtung stellen. Das erforderliche Ver-

fahren ist dasselbe wie das für die Rücknahme und dem Antrag sind die alten Anteilszerti-

fikate, sofern Zertifikate ausgegeben wurden, sowie die Angaben beizufügen, die notwen-

dig sind, damit die Zahlung des sich eventuell aus der Umwandlung ergebenden Saldos 

erfolgen kann.  

Rücknahme- und Ausgabegeschäfte können lediglich am Tag der Ermittlung des Inven-

tarwerts stattfinden.  

Die Umwandlung der Anteile erfolgt auf der Grundlage des entsprechenden Inventarwerts 

der betreffenden Anteile am Tag der Ermittlung. 

Sofern im Prospekt nichts anderes angegeben ist, werden keine Bruchteile von Anteilen, 

die durch den Übergang entstehen, zugeteilt. Die diesen Bruchteilen entsprechenden 

Barbeträge werden den Anteilsinhabern, die den Übergang beantragt haben, erstattet.  

Sofern Namensanteilszertifikate ausgegeben worden sind, werden die neuen Zertifikate 

erst ausgestellt, wenn die alten Zertifikate bei der Vertriebsstelle der Gesellschaft einge-

gangen sind. Der Umtausch von Inhaberanteilen kann nur gegen Einsendung des Zertifi-

kats mit allen noch nicht fälligen Dividendenscheinen erfolgen.  

Die Listen für Umtauschanträge werden zu den im Prospekt angegebenen Zeiten ge-

schlossen.  

Der Verwaltungsrat kann für den Verwaltungsagenten der Gesellschaft eine Umwand-

lungs- oder Umtauschgebühr erheben, deren Höhe im Prospekt der Gesellschaft festge-

setzt ist und die auf den Wert der dafür empfangenen Anteile erhoben wird.  

Artikel 12. Beschränkungen hinsichtlich der Anteilsinhaberschaft 

Der Verwaltungsrat kann den Bezug von Anteilen der Gesellschaft durch bestimmte natür-

liche oder juristische Personen einschränken oder verhindern, wenn er der Ansicht ist, 

dass die Inhaberschaft durch diese Person für die Gesellschaft schädlich sein kann.  

Die Zwangsrücknahme erfolgt nach folgendem Verfahren: 
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Mit Büroschluss an dem in der Rücknahmemitteilung benannten Tag endet die Eigentü-

merstellung des von dieser Maßnahme betroffenen Anteilsinhabers bezüglich der in der 

Rücknahmemitteilung aufgeführten Anteile; sofern es sich um Namensanteile handelt, 

wird sein Name aus dem Register gestrichen; handelt es sich um Inhaberanteile, werden 

die entsprechenden Zertifikate, die diese Anteile verkörpern, in den Büchern der Gesell-

schaft annulliert.  

Der Preis, zu dem die in der Rücknahmemitteilung aufgeführten Anteile zurückgenommen 

werden (der „Rücknahmewert“), errechnet sich auf der Grundlage des ersten nach der  

Rücknahmemitteilung ermittelten Inventarwerts, wobei der Inventarwert nach Maßgabe 

des Art. 13 der vorliegenden Satzung bestimmt wird. 

Von dem Rücknahmewert werden die in den Verkaufsunterlagen festgesetzten Rücknah-

megebühren abgezogen.  

Artikel 13. Ermittlung des Inventarwerts der Anteile 

Der Inventarwert eines Anteils wird in der für den entsprechenden Teilfonds oder die An-

teilsklasse festgelegten Währung oder in jeder anderen Währung ausgedrückt, die der 

Verwaltungsrat für neuzugründende Teilfonds der Gesellschaft bestimmen kann, und wird 

ermittelt, indem man an dem nach Maßgabe des Art. 14 festgelegten Bewertungsstichtag 

das Reinvermögen des betreffenden Teilfonds durch die Anzahl der ausgegebenen Antei-

le dieses Teilfonds teilt, wobei die Aufteilung des Reinvermögens dieses Teilfonds auf die 

Anteile der verschiedenen Anteilsklassen nach Maßgabe der Regelung des Abs. 5 dieses 

Artikels zu berücksichtigen ist, sofern eine solche Aufteilung stattfindet.  

Die Ermittlung des Reinvermögens der einzelnen Teilfonds erfolgt wie folgt:  

I. Das Vermögen der Gesellschaft umfasst:  

1. alle Barmittel in Form des Kassen- oder Depotbestandes sowie ausstehende Bar-

mittel einschließlich der aufgelaufenen, aber noch nicht fälligen Zinsen;  

2. alle bei Sicht zahlbaren gezogenen Wechsel und Solawechsel sowie Forderungen 

einschließlich der Erlöse aus Wertpapierverkäufen, deren Gegenwert noch nicht 

eingegangen ist;  
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3. alle Wertpapiere, Anteile, Aktien, Schuldverschreibungen, Options- oder Bezugs-

rechte und andere Anlagen in Wertpapieren, die der Gesellschaft gehören;  

4. alle der Gesellschaft in Form von Barmitteln oder Wertpapieren zu zahlenden Divi-

denden und Ausschüttungen, sofern diese der Gesellschaft bekannt sind (die Ge-

sellschaft kann jedoch Anpassungen im Hinblick auf die Marktwertfluktuation der 

Wertpapiere vornehmen, die durch Praktiken wie den Handel Ex-Dividende oder Ex-

Rechte entstanden sind); 

5. alle aufgelaufenen Zinsen auf Wertpapiere, die im Eigentum der Gesellschaft ste-

hen, sofern diese Zinsen nicht im Nennwert dieser Wertpapiere enthalten sind; 

6. die Gründungskosten der Gesellschaft, soweit sie noch nicht getilgt sind, sofern die-

se Gründungskosten direkt vom Kapital der Gesellschaft abgezogen werden kön-

nen;  

7. alle sonstigen Vermögenswerte aller Art einschließlich im voraus geleisteter Auf-

wendungen.  

Der Wert dieser Vermögenswerte wird wie folgt bestimmt:  

a) der Wert der in der Kasse oder auf dem Konto befindlichen Barmittel, der bei 

Sicht zahlbaren gezogenen Wechsel und Solawechsel und Forderungen, der 

im voraus gezahlten Aufwendungen sowie der angekündigten oder fälligen, 

aber noch nicht eingegangenen Dividenden und Zinsen wird mit dem Nenn-

wert angesetzt, es sei denn, dass es sich als unwahrscheinlich erweist, dass 

dieser Wert eingeht; im letzteren Fall wird der Wert ermittelt, indem derjenige 

Betrag gekürzt wird, den der Verwaltungsrat für angemessen hält, um den rea-

len Wert der Vermögensgegenstände wiederzugeben; 

b) der Wert aller Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse oder an einem gere-

gelten, regelmäßig funktionierenden, anerkannten und der Allgemeinheit of-

fenstehenden Markt gehandelt oder notiert werden, wird nach dem letzten ver-

fügbaren Kurs zum jeweiligen Bewertungsstichtag  ermittelt;  

c) falls zum Bewertungsstichtag für die im Bestand befindlichen Wertpapiere kein 

Kurs vorhanden ist oder der nach Abschnitt b) ermittelte Preis für den realen 

Wert dieser Wertpapiere nicht repräsentativ ist oder wenn die Wertpapiere 
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nicht notiert sind, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage des wahrscheinli-

chen Realisierungswertes, der vorsichtig und nach bestem Wissen und Ge-

wissen geschätzt werden muss; 

d) die in einer anderen Währung als der des betreffenden Teilfonds ausgedrück-

ten Werte werden zum letzten bekannten Devisenmittelkurs umgerechnet; 

e) die Finanzinstrumente, die Erträge in Form von Zinsen tragen, werden für je-

den Teilfonds nach ihrem Marktwert bewertet. Der Verwaltungsrat kann jedoch 

auf Vorschlag des Anlageberaters beschließen, die Finanzinstrumente, die Er-

träge in Form von Zinsen tragen, wie folgt zu bewerten: 

Alle Finanzinstrumente, die Erträge in Form von Zinsen tragen, mit einer Rest-

laufzeit von weniger als einem Jahr zum Zeitpunkt des Erwerbs können bewer-

tet werden, indem ihr Preis um den Wert der aufgelaufenen Zinsen vom Datum 

des Erwerbs an erhöht wird und dieser Betrag angepasst wird durch einen Be-

trag, der gleich ist der algebraischen Summe von (i) den beim Erwerb gezahl-

ten aufgelaufenen Zinsen und (ii) aller Aufschläge auf oder aller Abzüge von 

dem im Moment des Kaufs gezahlten oder dem Wertpapier zugemessenen 

Nennwert, multipliziert mit einem Bruch, dessen Zähler die Zahl der Tage vom 

Datum des Kaufs bis zum Tag der zu beurteilenden Wertermittlung und des-

sen Nenner die Zahl der Tage zwischen dem Datum des Kaufs und dem Da-

tum des Verfalls des Finanzinstruments ist. 

II. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen:  

1. alle aufgenommenen Kredite, fälligen Schuldwechsel und Buchverbindlichkei-

ten;  

2. alle fälligen oder geschuldeten Verwaltungsaufwendungen einschließlich der 

Vergütung der Anlageberater, der Verwahrstellen und sonstigen Beauftragten 

und Agenten der Gesellschaft; 

3. alle bekannten fälligen und noch nicht fälligen Verbindlichkeiten einschließlich 

aller fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten, die eine Leistung in bar oder in 

Gütern zum Gegenstand haben, einschließlich des Betrages der von der Ge-

sellschaft angekündigten, aber noch nicht geleisteten Ausschüttungen;  
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4. eine angemessene Rückstellung für Steuern, die vom Verwaltungsrat festge-

setzt worden ist, sowie andere vom Verwaltungsrat genehmigte oder gebilligte 

Rückstellungen;  

5. alle sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft welcher Art auch immer mit 

Ausnahme der Verbindlichkeiten, die durch die Eigenmittel der Gesellschaft 

repräsentiert werden. Bei der Bewertung des Betrages dieser Verbindlichkei-

ten kann die Gesellschaft die Verwaltungs- und sonstigen Aufwendungen, die 

einen regelmäßigen oder periodischen Charakter haben, durch eine Schät-

zung für das Jahr oder irgendeinen anderen Zeitraum berücksichtigen, indem 

sie den Betrag zeitanteilig aufteilt. 

III. Jeder Teilfonds wird als gesonderte Einheit behandelt mit eigenem Kapital, Wertzu-

wachs und Wertverlust. Die Mitglieder des Verwaltungsrats bilden zu diesem Zweck 

eine Vermögensmasse, die den für den betreffenden Teilfonds ausgegebenen An-

teilen zugeordnet wird, wobei sie insbesondere gegebenenfalls eine Aufgliederung 

dieser Vermögensmasse unter den einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds nach 

Maßgabe der Regeln des nachstehenden Abschnitts  5 vornehmen. Zu diesem 

Zweck geschieht folgendes: 

1. In den Büchern der Gesellschaft wird der Erlös aus der Ausgabe von Anteilen eines 

bestimmten Teilfonds dem betreffenden Teilfonds zugeordnet. Ferner werden das 

Vermögen, die Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen, die sich auf diesen 

Teilfonds beziehen, diesem zugeordnet.  

2. Wenn ein Vermögenswert als Erlös eines Vermögenswerts anzusehen ist, wird die-

ser in den Büchern der Gesellschaft demselben Teilfonds zugeordnet, zu dem der 

Vermögenswert gehört, aus dem der Erlös resultiert; im Falle der Veränderung eines 

Vermögenswertes wird die Werterhöhung oder die Verminderung des Wertes dem 

Teilfonds zugeordnet, zu dem dieser Vermögenswert gehört. 

3. Wenn die Gesellschaft eine Verbindlichkeit hat, die mit einem Vermögenswert eines 

bestimmten Teilfonds oder mit einem Geschäft zusammenhängt, das im Zusam-

menhang mit einem Vermögenswert eines bestimmten Teilfonds getätigt worden ist, 

wird diese Verbindlichkeit diesem Teilfonds zugeordnet. 
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4. Falls ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft keinem be-

stimmten Teilfonds zugeordnet werden kann, wird dieser Vermögenswert oder diese 

Verbindlichkeit allen Teilfonds im Verhältnis des Inventarwerts der für die verschie-

denen Teilfonds ausgegebenen Anteile zugeordnet.  

5. Nach der Zahlung von Ausschüttungen auf ausschüttende Anteile eines bestimmten 

Teilfonds, falls solche Anteile ausgegeben wurden und sich im Umlauf befinden, 

wird der Reinwert dieses Teilfonds, der den ausschüttenden Anteilen zuzuordnen 

ist, um den Betrag dieser Ausschüttungen nach Maßgabe des Absatz 5 dieses Arti-

kels reduziert. 

Die Gesellschaft stellt eine einzige und einheitliche juristische Person dar. Das Ver-

mögen eines bestimmten Teilfonds haftet jedoch nur für die Schulden, Verpflichtun-

gen und Forderungen, die diesen Teilfonds betreffen. Im Verhältnis der Anteilsinha-

ber untereinander wird jeder Teilfonds als gesonderte Einheit behandelt.  

IV. Für die Zwecke dieses Artikels gilt folgendes:  

1. Jeder Anteil der Gesellschaft, der nach Maßgabe des vorstehenden Artikel 10 zu-

rückgenommen werden soll, wird bis zum Schluss des für die Rücknahme dieses 

Anteils heranzuziehenden Bewertungsstichtages als ausgegebener und existieren-

der Anteil betrachtet, während der Preis von diesem Tag an bis zu dem Tag, an dem 

er gezahlt wird, als Verbindlichkeit der Gesellschaft angesehen wird; 

2. Die Anteile werden vom Schluss des Bewertungsstichtages, an dem der Ausgabe-

preis bestimmt wird, an als ausgegeben betrachtet, während der Kaufpreis der An-

teile bis zu dem Tag des Zahlungseingangs bei der Gesellschaft als Verbindlichkeit 

gegenüber der Gesellschaft angesehen wird.  

3. Alle Kapitalanlagen, Rechnungsüberschüsse, Barmittel und andere Vermögenswer-

te der Gesellschaft, die in einer anderen Währung geführt werden als der entspre-

chende Teilfonds, werden nach dem Wechselkurs berechnet, der am Tag und zu 

der Uhrzeit der Ermittlung des Inventarwerts gilt.  

V. Soweit und solange Anteile verschiedener Anteilsklassen für einen bestimmten Teil-

fonds ausgegeben und im Umlauf sind, wird der nach den Bestimmungen der vor-

stehenden Absätze 1 bis 4 dieses Artikels ermittelte Inventarwert dieses Teilfonds 
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im folgenden Verhältnis zwischen den Anteilen der verschiedenen Anteilsklassen 

aufgeteilt:  

 Der prozentuale Anteil am gesamten Reinvermögen des Teilfonds, der auf jede An-

teilsklasse entfällt, ist zu Beginn gleich dem prozentualen Anteil, den die Gesamtheit 

der Anteile dieser Anteilsklasse an der Gesamtheit der für den betreffenden Teil-

fonds ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile darstellt.  

 Soweit Jahres- oder Zwischenausschüttungen auf die ausschüttenden Anteile ge-

leistet werden, sofern solche Anteile gemäß Artikel 31 der vorliegenden Satzung 

ausgegeben wurden und sich im Umlauf befinden, vermindert sich der Gesamtbe-

trag des Reinvermögens des Teilfonds, der der Gesamtheit der ausschüttenden An-

teile zuzuordnen ist, um die Beträge der geleisteten Ausschüttungen, was zu einer 

Verminderung des prozentualen Anteils des Reinvermögenswerts des Teilfonds 

führt, der der Gesamtheit der ausschüttenden Anteile zuzuordnen ist; wohingegen 

der Gesamtbetrag des Reinvermögens des Teilfonds, der der Gesamtheit der Antei-

le anderer Anteilsklassen, die ausgegeben wurden und sich im Umlauf befinden, zu-

zuordnen ist, konstant bleibt, was zu einer Erhöhung des prozentualen Anteils am 

Reinvermögenswerts des Teilfonds führt, der der Gesamtheit der Anteile dieser an-

deren Anteilsklassen zuzuordnen ist.  

 Falls innerhalb eines Teilfonds Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen einer 

bestimmten Anteilsklasse durchgeführt werden, wird das Reinvermögen des Teil-

fonds, das der Gesamtheit der Anteile dieser Anteilsklasse zuzuordnen ist, um den 

Nettobetrag, der durch die Gesellschaft im Hinblick auf diese Zeichnungen oder 

Rücknahmen gezahlt oder erhalten wurde, erhöht oder vermindert. Der Reinwert ei-

nes Anteils einer Anteilsklasse eines bestimmten Teilfonds ist jederzeit gleich dem 

Betrag, den man erhält, indem man das Reinvermögen dieses Teilfonds, das zu 

diesem Zeitpunkt der Gesamtheit der Anteile dieser Anteilsklasse zuzuordnen ist, 

durch die Gesamtzahl der Anteile jeder Anteilsklasse, die zu diesem Zeitpunkt aus-

gegeben und im Umlauf sind, teilt. 

 



 15 

Artikel 14. Zeitabstände für die Berechnung des Inventarwerts der Wertpapieraus-

gaben, -rücknahmen und -umwandlungen sowie vorübergehende Aussetzung der 

Berechnung  

Für die Zwecke der Anteilsausgaben, -rücknahmen und -umwandlungen wird der In-

ventarwert der Anteile jeder Anteilsklasse regelmäßig, jedoch mindestens zweimal 

pro Monat in den vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitabschnitten durch die Gesell-

schaft festgelegt. Der Tag der Bestimmung des Reinwerts der Vermögenswerte wird 

in der vorliegenden Satzung als „Bewertungsstichtag“ bezeichnet.  

Fällt der Bewertungsstichtag auf einen gesetzlichen oder Bankfeiertag in Luxem-

burg, ist der Bewertungsstichtag der erste Werktag nach diesem Feiertag.  

Unbeschadet rechtlicher Gründe kann die Gesellschaft allgemein oder nur für einen 

oder mehrere Teilfonds oder nur für bestimmte Anteilsklassen die Berechnung des 

Inventarwerts der Anteile sowie die Ausgabe, Rücknahme und die Umwandlung von 

Anteilen in folgenden Fällen aussetzen:  

- während des gesamten oder eines Teils eines Zeitraums, während dessen ei-

ne der wichtigen amtlichen Börsen oder einer der geregelten, regelmäßig funk-

tionierenden, anerkannten und der Allgemeinheit offenstehenden Märkte, an 

denen ein als wesentlich erachteter Teil der im Bestand eines oder mehrerer 

Teilfonds befindlichen Wertpapiere notiert ist, oder einer der Hauptdevisen-

märkte, an denen die Währungen notiert werden, in denen der Inventarwert 

eines oder mehrerer Teilfonds ausgedrückt wird, aus einem anderen Grunde 

als wegen gesetzlicher Feiertage geschlossen ist oder während dessen die 

Geschäfte dort eingeschränkt oder ausgesetzt sind;  

- Bei Bestehen einer ernsten Lage, so dass die Gesellschaft das Vermögen 

und/oder die Verbindlichkeiten eines oder mehrerer Teilfonds nicht richtig be-

werten oder nicht normal darüber verfügen kann oder dies nicht tun kann, oh-

ne die Interessen der Anteilsinhaber der Gesellschaft schwer zu schädigen; 

- Wenn die Nachrichtenmittel, die für die Ermittlung des Preises oder des Wer-

tes des Vermögens eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft erforder-

lich sind, außer Betrieb sind oder falls der Wert einer Kapitalanlage der Ge-
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sellschaft nicht mit der erwünschten Schnelligkeit oder Genauigkeit ermittelt 

werden kann, wobei es auf den Grund hierfür nicht ankommt; 

- Wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zu übertragen oder Ge-

schäfte zu normalen Preisen oder Devisenkursen durchzuführen, oder wenn 

die Devisen- oder Finanzmärkte Beschränkungen unterworfen werden; 

- Nach Fassung eines Beschlusses, die Gesellschaft oder einen oder mehrere 

Teilfonds aufzulösen oder abzuwickeln;  

Die vorgenannten Aussetzungen werden durch die Gesellschaft bekannt gemacht 

und für den oder die betroffenen Teilfonds den Anteilsinhabern, die die Rücknahme 

von Anteilen beantragen, in dem Augenblick mitgeteilt, in dem sie den endgültigen 

schriftlichen Antrag stellen.  

Bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände, die die Interessen der Anteilsinhaber 

der Gesellschaft beeinträchtigen können (z.B. Anträge auf Rücknahme, Zeichnung 

oder Umwandlung von Anteilen in bedeutendem Umfang, starke Volatilität eines    

oder mehrerer Märkte, in den bzw. in die ein oder mehrere Teilfonds anlegen, ...) 

behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, den Wert eines Teilfonds erst nach 

Auflösung der außergewöhnlichen Umstände und gegebenenfalls nach Durchfüh-

rung der erforderlichen Verkäufe von Wertpapieren für Rechnung der Gesellschaft 

zu bestimmen (Auslagen inbegriffen). 

In diesem Fall werden die Zeichnungen, Rücknahmen und Anteilsumwandlungen, 

die sich zu diesem Zeitpunkt in der Durchführung befinden, auf der Grundlage des 

ersten in dieser Weise ermittelten Reinwerts ausgeführt.  

Die Gesellschaft kann, für den Fall, dass an einem Bewertungsstichtag Rücknah-

meanträge gestellt werden, die einen Betrag von 10 % der ausgegebenen Anteile 

des Teilfonds übersteigen, beschließen, die Rücknahmen nach Reihenfolge des 

Eingangs der Anträge über drei aufeinanderfolgende Bewertungsstichtage aufzu-

schieben. Wird die Rücknahme der Anteile aufgeschoben, werden die betroffenen 

Anteile zu dem Reinwert zurückgenommen, der an dem entsprechenden Bewer-

tungsstichtag, an dem die Anteile zurückgenommen werden, gilt. Diese aufgescho-

benen Rücknahmeanträge werden vorrangig vor später gestellten Anträgen ausge-

führt. Diese Möglichkeit, Rücknahmen aufzuschieben, ermöglicht es der Gesell-
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schaft, im Interesse der Anteilsinhaber zu handeln und eine Gleichbehandlung aller 

Anteilsinhaber sicherzustellen. Für die Zwecke der Auslegung dieses Abschnitts 

werden Umwandlungen den Rücknahmen gleichgestellt.  

 

Abschnitt 3 

Verwaltung und Überwachung der Gesellschaft 

Artikel 15. Mitglieder des Verwaltungsrats 

Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der sich aus mindestens drei 

Mitgliedern zusammensetzt. Die Verwaltungsratsmitglieder können selbst Anteilsinhaber 

sein und sind für einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren ernannt, der unmittelbar 

nach der Hauptversammlung endet, in der die neuen Verwaltungsratsmitglieder gewählt 

werden.  

Die Hauptversammlung legt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder fest; sie ernennt die 

Verwaltungsratsmitglieder und kann diese zu jedem Zeitpunkt ohne Angaben von Grün-

den abberufen.  

Für den Fall, dass die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds nicht besetzt ist, haben die 

übrigen Verwaltungsratsmitglieder das Recht, diese vorläufig zu besetzen; die Hauptver-

sammlung beschließt dann in ihrer nächsten darauf folgenden Versammlung über die 

endgültige Ernennung.  

Artikel 16. Versammlungen des Verwaltungsrats 

Der Verwaltungsrat benennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere 

stellvertretende Vorsitzende. Der Verwaltungsrat kann einen Sekretär bestellen. Dies 

kann sowohl ein Verwaltungsratsmitglied als auch ein Dritter sein.  

Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden oder, falls dieser 

verhindert ist, des stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitglie-

dern, so oft es das Interesse der Gesellschaft verlangt an dem Ort, der in der Einladung 

angegeben ist. Der Vorsitzende ist ferner gehalten, eine Versammlung einzuberufen, falls 
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dies von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats mittels eingeschriebenen Briefs beantragt 

wird.  

Wenn der Vorsitzende diesem Antrag nicht innerhalb von acht Tagen ab Datum des Post-

stempels nachkommt, versammelt sich der Verwaltungsrat auf Einladung der Verwal-

tungsratsmitglieder, die den Antrag gestellt haben.  

Die Einladung, auf der Tag, Uhrzeit und Ort der Versammlung sowie die Tagesordnung 

anzugeben sind, ist mindestens fünf Werktage vor der Versammlung zuzustellen; in drin-

genden Fällen kann die Einberufungsfrist auf zwei Tage verkürzt werden.  

Ein Verwaltungsratsmitglied, das an einer Teilnahme verhindert ist, kann schriftlich, per 

Telex, Telefax oder mittels jedes anderen elektronischen Kommunikationsmittels ein an-

deres Verwaltungsratsmitglied bevollmächtigen, ihn bei der Versammlung zu vertreten 

und für ihn abzustimmen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jeweils nur ein anderes Ver-

waltungsratsmitglied vertreten.  

Der Vorsitzende oder, falls dieser verhindert ist, der stellvertretende Vorsitzende oder ein 

durch den Verwaltungsrat benanntes Verwaltungsratsmitglied leitet die Arbeit des Verwal-

tungsrats.  

Der Verwaltungsrat kann nur abstimmen und wirksam beschließen, wenn mindestens die 

Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse des Verwaltungs-

rats sind mit einfacher Mehrheit zu fassen, wobei Enthaltungen nicht berücksichtigt wer-

den. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet die Stimme desjenigen, der die Ver-

sammlung leitet.  

Der Verwaltungsrat kann Beschlüsse auch in Form von Rundschreiben fassen, die von 

allen Mitgliedern zu unterzeichnen sind. Die Verwaltungsratsmitglieder können dabei auf 

einem einzigen Dokument unterschreiben oder jeweils auf verschiedenen gleichlautenden 

Ausfertigungen.  

Der Vorsitzende oder derjenige, der die Versammlung leitet, ist berechtigt, zu den Ver-

sammlungen jede andere Person als Berater einzuladen.  
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Artikel 17. Befugnisse des Verwaltungsrats 

Der Verwaltungsrat hat das Recht alle Führungsgeschäfte zu tätigen, die notwendig oder 

nützlich für die Erreichung des Zwecks der Gesellschaft sind, mit Ausnahme derjenigen 

Rechte, die durch das Gesetz der Hauptversammlung vorbehalten sind. Der Verwaltungs-

rat ist ferner berechtigt, zu jedem Zeitpunkt weitere Teilfonds oder Anteilsklassen zu bil-

den.  

Artikel 18. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten 

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern oder durch die alleinige Unterschrift jeder Person, der der Verwaltungsrat diese 

Unterzeichnungsbefugnis überträgt, wirksam verpflichtet.  

Artikel 19. Übertragung von Befugnissen 

Der Verwaltungsrat kann die Befugnis zur Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft 

sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Vor-

schriften des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften entweder einem oder meh-

reren Verwaltungsratsmitgliedern oder einem oder mehreren Bevollmächtigten, die nicht 

notwendigerweise Anteilsinhaber der Gesellschaft sein müssen, übertragen.  

Der Verwaltungsrat kann ferner sowohl durch beglaubigte Vollmacht als auch privatschrift-

lich bestimmte Aufgaben übertragen.  

Artikel 20. Anlagepolitik 

Der Verwaltungsrat ist vorbehaltlich der durch Gesetze und Verordnungen bestimmten 

oder vom Verwaltungsrat beschlossenen Anlagebeschränkungen berechtigt, unter Beach-

tung des Prinzips der Risikostreuung die Anlagepolitik für jeden Teilfonds des Gesell-

schaftsvermögens sowie Richtlinien für die Verwaltung der Gesellschaft zu bestimmen. 

Die Anlagen der SICAV müssen die in dem Verkaufsprospekt festgesetzte Anlagepolitik 

respektieren, welche erlaubt dass die Aktiva in : 

- Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem Markt, der anerkannt, 

geregelt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, 

notiert und gehandelt werden; 
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- Anteilen von OGAW und/oder anderen OGA; 

- Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die in mindestens 6 verschiedenen 

Emissionen gehalten werden, wobei die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 

aus ein und derselben Emission 30 % des Nettovermögens des betreffenden 

OGAW nicht übertreffen dürfen; 

investiert werden können.  

Artikel 21. Anlageberatung und Verwahrung von Vermögenswerten 

Bei der Wahl der Geldanlagen und Bestimmung der Anlagepolitik kann die Gesellschaft 

sich durch einen vom Verwaltungsrat bestimmten Anlageberater beraten lassen.  

Die Gesellschaft schließt ferner mit einer luxemburgischen Bank einen Vertrag ab, mit 

dem die Bank die Aufgabe einer Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft 

übernimmt.  

Artikel 22.  Persönliches Interesse der Verwaltungsratsmitglieder 

Andere Verträge und Geschäfte, die die Gesellschaft mit anderen Gesellschaften oder 

Firmen abschließt, dürfen nicht dadurch beeinträchtigt oder mit einem Mangel behaftet 

sein, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Geschäftsführer oder Bevollmäch-

tigte der Gesellschaft ein Interesse an der anderen Gesellschaft oder Firma haben oder 

dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, Geschäftsführer, Beauftragter oder Ange-

stellter sind.  

Das Verwaltungsratsmitglied, der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft, 

der Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer, Bevollmächtigter oder Angestellter einer 

Gesellschaft oder Firma ist, mit der die Gesellschaft Verträge schließt oder mit der sie in 

anderer Weise in Geschäftsbeziehungen steht, ist dadurch nicht von dem Recht entho-

ben, bei Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit solchen Verträgen oder Geschäften 

stehen, mit zu beraten und abzustimmen.  

Wenn ein Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Bevollmächtigter ein persönli-

ches Interesse an einer Angelegenheit der Gesellschaft hat, hat dieses Verwaltungsrats-

mitglied, dieser Geschäftsführer oder Bevollmächtigter den Verwaltungsrat hierüber zu 

informieren und ist von der Beratung und Abstimmung über die betreffende Angelegenheit 
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ausgeschlossen; auf der nächstfolgenden Hauptversammlung ist über das persönliche 

Interesse des Verwaltungsratsmitglieds, Geschäftsführers oder Bevollmächtigten Bericht 

zu erstatten. Der Begriff „persönliches Interesse“ bezieht sich, so, wie er im vorstehenden 

Satz gebraucht wird, nicht auf Beziehungen oder Interessen, die in irgendeiner Weise, in 

irgendeiner Eigenschaft oder aus irgendeinem Rechtsgrund mit jeder Gesellschaft oder 

juristischen Person, die der Verwaltungsrat bestimmen kann, bestehen können. 

Artikel 23. Schadlosstellung der Verwaltungsratsmitglieder 

Die Gesellschaft kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder jeden Bevollmächtigten sowie 

deren Erben, Testamentsvollstrecker oder gesetzliche Vertreter für die Ausgaben ent-

schädigen, die diese vernünftigerweise im Zusammenhang mit einer Klage, einem Verfah-

ren oder Prozess, bei dem sie aufgrund der Tatsache, dass sie Verwaltungsratsmitglied 

oder Bevollmächtigte der Gesellschaft waren oder sind, als Partei oder in anderer Weise 

involviert sind, entschädigen. Dasselbe gilt, wenn diese Personen auf Ersuchen der Ge-

sellschaft die vorgenannten Aufgaben in einer anderen Gesellschaft wahrgenommen ha-

ben, an der die Gesellschaft ein Interesse hat, sofern sie nicht ein Recht auf Entschädi-

gung durch diese Gesellschaft haben. Das Recht auf Entschädigung ist ausgeschlossen, 

wenn in einem solchen Verfahren oder einer solchen Klage eine Verurteilung wegen gro-

ber Fahrlässigkeit oder mangelhafter Geschäftsführung erfolgt; im Falle einer außerge-

richtlichen Regelung wird eine Entschädigung nur gewährt, wenn die Gesellschaft vom 

Verwaltungsrat dahingehend unterrichtet wird, dass die betreffende Person nicht in vor-

genannter Weise ihre Pflichten verletzt hat. Das vorstehend beschriebene Recht auf Ent-

schädigung schließt andere individuelle Ansprüche, die in der jeweiligen Person begrün-

det sind, nicht aus. 

Artikel 24. Kosten zu Lasten der Gesellschaft  

Die Gesellschaft trägt alle ihre Betriebskosten sowie sonstige Abgaben, die auf ihre Ge-

schäftstätigkeit anfallen: 

- die eventuellen Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats, des Anlagebera-

ters, der Verwaltungsgesellschaft und des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft. Den 

Mitgliedern des Verwaltungsrats können daneben die tatsächlich für die Gesellschaft 

getätigten Aufwendungen erstattet werden; 
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- die Vergütungen für die Depotbank und den Domizilierungs- und Verwaltungsagen-

ten, die mit der Funktion der Zahlstelle betrauten Stellen und die von den Wertpa-

piersammelbanken, den Banken und Geldinstituten berechneten Verwahrgebühren; 

- die Makler- und Bankgebühren für Geschäfte im Zusammenhang mit den im Be-

stand der Gesellschaft gehaltenen Wertpapieren (diese Gebühren sind in der Be-

rechnung des Einstandspreises enthalten und werden vom Verkaufserlös abgezo-

gen) 

- alle Aufwendungen für Beratung und andere Kosten für außerordentliche Maßnah-

men, insbesondere für Sachverständigengutachten oder Prozesse, die der Wahrung 

der Interessen der  Anteilsinhaber dienen; 

- alle Steuern, Abgaben und Gebühren, die eventuell auf ihre Geschäfte, ihr Vermö-

gen und ihre Erträge anfallen; 

- die Kosten für Druck und Verteilung der Zertifikate, Prospekte, Jahres- und Halbjah-

resberichte sowie aller sonstigen Berichte und Dokumente, die nach den anwendba-

ren Gesetzen und Verordnungen erforderlich sind; 

- die Kosten der Veröffentlichung der Preise und aller sonstigen für die Anteilsinhaber 

bestimmten Informationen sowie aller sonstigen Betriebskosten; 

- die Abgaben und Kosten im Zusammenhang mit der Eintragung und der Aufrechter-

haltung der Eintragung der Gesellschaft bei den staatlichen Einrichtungen und Bör-

sen. 

Die für die Gründung der Gesellschaft und die Erstausgabe der Anteile entstandenen 

Kosten und Aufwendungen werden über fünf Jahre abgeschrieben. 

Diese Kosten und Aufwendungen werden zuerst mit den Erträgen der Gesellschaft ver-

rechnet; falls diese nicht ausreichen, mit den realisierten Kursgewinnen; und falls diese 

nicht ausreichen mit dem Vermögen der Gesellschaft. 

Die nicht einem Teilfonds direkt zurechenbaren Kosten werden auf alle Teilfonds im Ver-

hältnis des Reinvermögens jedes Teilfonds umgelegt. 

Artikel 25. Überwachung der Gesellschaft 
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Die in dem von der Gesellschaft erstellten Jahresbericht enthaltenen buchhalterischen 

Angaben werden von einem von der Hauptversammlung angenommenen und durch die 

Gesellschaft vergüteten Wirtschaftsprüfer überprüft. Dieser wird allen Verpflichtungen 

nachkommen, die durch das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für ge-

meinsame Anlagen vorgeschrieben sind. 

 

Abschnitt 4 

Hauptversammlungen  

Artikel 26. Vertretung 

Die regelmäßig stattfindende Hauptversammlung der Anteilsinhaber der Gesellschaft ver-

tritt alle Anteilsinhaber der Gesellschaft. 

Sie hat umfassende Befugnisse, alle Maßnahmen zur Anordnung, Durchführung oder 

Genehmigung von Geschäften der Gesellschaft zu ergreifen. Die von einer solchen Ver-

sammlung getroffenen Beschlüsse sind für alle Anteilsinhaber bindend, unabhängig von 

der Anteilsklasse, die sie halten. 

Artikel 27. Hauptversammlung 

Die jährliche Hauptversammlung der Anteilsinhaber findet am Sitz der Gesellschaft in Lu-

xemburg oder an irgendeinem anderen in der Einberufung angegebenen Ort in Luxem-

burg an jedem zweiten Donnerstag im April um elf (11:00) Uhr statt. Sollte dieser Tag kein 

Bankarbeitstag sein, findet sie am ersten darauf folgenden Bankarbeitstag statt. Die jährli-

che Hauptversammlung kann im Ausland stattfinden, wenn der Verwaltungsrat bestimmt, 

dass dies im Hinblick auf außerordentliche Umstände erforderlich ist. 

Weitere Hauptversammlungen können so oft abgehalten werden, wie es das Interesse 

der Gesellschaft erfordert. Datum, Uhrzeit und Ort sind dabei jeweils in der Einberufung 

anzugeben. 

Ferner können die Anteilsinhaber jedes Teilfonds bzw. jeder Anteilsklasse eine gesonder-

te Hauptversammlung abhalten, die nach den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 

1915 betreffend die Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung über die 
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Verwendung des Jahresüberschusses und alle anderen Angelegenheiten, die nur den 

jeweiligen Teilfonds oder eine bestimmte Anteilsklasse betreffen, berät und beschließt. 

Artikel 28. Abstimmung 

Jeder Anteil gewährt eine Stimme und alle Anteile, unabhängig von dem Teilfonds, dem 

sie zuzuordnen sind, gewähren die gleichen Rechte hinsichtlich der in der Hauptver-

sammlung zu fassenden Beschlüsse. Personen, die unter Nichtbeachtung der Beschrän-

kungen und Ausschlüsse, die durch die Gesellschaft im Hinblick auf den oben stehenden 

Artikel 12 vorgesehen sind, Anteilsinhaber geworden sind, sind von der Abstimmung aus-

geschlossen. 

Die Anteilsinhaber können persönlich an den Hauptversammlungen teilnehmen oder 

schriftlich, durch Telex oder durch Telefax eine Person als Vertreter bestellen. 

Die Angelegenheiten, die auf einer Hauptversammlung behandelt werden, beschränken 

sich auf die Punkte, die auf der Tagesordnung aufgeführt sind sowie auf Angelegenheiten, 

die sich auf diese Punkte beziehen. 

Artikel 29. Anwesenheits- und Mehrheitserfordernisse 

Vorbehaltlich entgegenstehender Vorschriften in den Gesetzen oder der vorliegenden 

Satzung werden die Beschlüsse der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der ver-

tretenen Anteile gefasst, wobei Enthaltungen nicht berücksichtigt werden. Der Verwal-

tungsrat kann weitere Teilnahmevoraussetzungen für die Teilnahme an den Hauptver-

sammlungen festlegen. 

 

Abschnitt 5 

Geschäftsjahr 

Artikel 30. Geschäftsjahr  

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember 

desselben Jahres. 

Artikel 31. Aufteilung des zu verteilenden Gewinns 
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Ausschüttungen können geleistet werden, solange sich das Reinvermögen der Gesell-

schaft nicht unter einem Betrag von € 1.250.000,00 bewegt. 

Die jährliche Hauptversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsrats für jede 

Anteilsklasse darüber, ob die Leistung einer Ausschüttung angebracht ist, sowie über die 

Höhe der Ausschüttung, die auf ausschüttende Anteile zu leisten ist. 

Sollte es im Hinblick auf die Marktbedingungen im Interesse der Anteilsinhaber liegen, 

keine Ausschüttung vorzunehmen, wird keine Ausschüttung geleistet. 

Soweit und solange bei den Teilfonds ausschüttende und thesaurierende Anteile ausge-

geben und im Umlauf sind, wird der auszuschüttende Betrag nach den Bestimmungen 

des Artikel 13 Abs. 5 der vorliegenden Satzung zwischen allen ausschüttenden Anteilen 

einerseits und allen thesaurierenden Anteilen andererseits im Verhältnis der Vermögens-

werte jedes Teilfonds, die alle ausschüttenden Anteile einerseits und alle thesaurierenden 

Anteile andererseits repräsentieren, aufgeteilt. 

Der Anteil des zu verteilenden Betrags jedes Teilfonds,  der auf die ausschüttenden Antei-

le entfällt, wird den Inhabern in Form einer Barausschüttung vergütet. 

Der Anteil des zu verteilenden Betrags jedes Teilfonds, der auf thesaurierende Anteile 

entfällt, wird zugunsten dieser Anteile in dem jeweiligen Teilfonds thesauriert. 

Der Verwaltungsrat kann für alle Teilfonds die Leistung von Zwischenausschüttungen auf 

die ausschüttenden Anteile beschließen. 

Die Ausschüttungen werden in der Währung gezahlt, in der der Teilfonds geführt wird, 

sofern der Prospekt nichts anderes bestimmt. Ausschüttungen, die nicht innerhalb von 

fünf Jahren nach dem Stichtag für ihre Auszahlung von dem Berechtigten angefordert 

werden, verfallen zugunsten des betreffenden Teilfonds. 

Der über die Verteilung der jährlichen Ausschüttung auf die Anteile einer bestimmten An-

teilsklasse entscheidende Beschluss der Hauptversammlung ist vorher durch die Anteils-

inhaber der jeweiligen Anteilsklasse zu genehmigen, wobei diese Anteilsinhaber unter den 

gleichen Bedingungen hinsichtlich Anwesenheits- und Mehrheitserfordernissen beschlie-

ßen, wie die Hauptversammlung aller Anteilsinhaber der Gesellschaft. 
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Abschnitt 6 

Auflösung – Abwicklung der Gesellschaft 

Artikel 32. Auflösung 

Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst wer-

den. Die Frage der Auflösung der Gesellschaft ist der Hauptversammlung vom Verwal-

tungsrat vorzulegen, wenn das Gesellschaftskapital weniger als zwei Drittel des in Art. 5 

der vorliegenden Satzung festgelegten Mindestkapitals entspricht; die Hauptversammlung 

berät ohne Anwesenheitsbedingungen und beschließt mit einfacher Mehrheit der auf der 

Versammlung vertretenen Anteile, wobei Enthaltungen  unberücksichtigt  bleiben. 

Die Frage der Auflösung der Gesellschaft ist der  Hauptversammlung ebenfalls durch den 

Verwaltungsrat vorzulegen, wenn das Gesellschaftskapital weniger als ein Viertel des in 

Art. 5 der vorliegenden Satzung festgelegten Mindestkapitals beträgt; in diesem Fall berät 

die Hauptversammlung ohne Anwesenheitsbedingungen, und die Auflösung kann von den 

Anteilsinhabern ausgesprochen werden, die ein Viertel der auf der Versammlung vertre-

tenen Anteile besitzen. 

Die Einberufung ist so vorzunehmen, dass die Versammlung innerhalb von vierzig Tagen 

nach der Feststellung, dass das Reinvermögen unter zwei Drittel bzw. unter ein Viertel 

des Mindestkapitals gesunken ist, abgehalten wird. 

Artikel 33. Abwicklung 

Im Fall eines Beschlusses, die Gesellschaft abzuwickeln, wird die  Abwicklung durch ei-

nen oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt durch die 

Hauptversammlung, die über ihre Befugnisse und Vergütung beschließt, durchgeführt. 

Der Reinertrag der Abwicklung jedes Teilfonds wird von den Liquidatoren unter den An-

teilsinhabern der entsprechenden Anteilsklasse verteilt, entsprechend den Anteilen, die 

sie am Gesamtreinvermögen des Teilfonds halten, aus dem die Anteile stammen, nach 

Maßgabe des Artikels 13 Abs. 5 der vorliegenden Satzung der Gesellschaft.  

Die Beträge und Werte, die bis zum Schluss der Abwicklungsgeschäfte nicht eingefordert 

werden, werden bei der Konsignationskasse für Rechnung dessen, den es angeht, hinter-

legt. 
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Die Entscheidung, einen oder mehrere Teilfonds der Gesellschaft abzuwickeln, wird vom 

Verwaltungsrat getroffen. Eine Abwicklung kann unter anderem beschlossen werden im 

Falle von Veränderungen der wirtschaftlichen und politischen Situation in einem oder 

mehreren Ländern, in denen die Gesellschaft ihr Vermögen angelegt hat, und/oder wenn 

der Inventarwert eines Teilfonds unter € 500.000,00 (fünfhunderttausend Euro) oder den 

Gegenwert in Devisen fällt. 

Der Beschluss sowie die Einzelheiten der Durchführung der Abwicklung eines oder meh-

rerer Teilfonds werden in einer vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Zeitung veröffent-

licht. 

Die Gesellschaft kann während des Zeitraums bis zur Umsetzung des Abwicklungsbe-

schlusses weiterhin Anteile des oder der Teilfonds, deren Abwicklung beschlossen wurde, 

auf der Grundlage des Inventarwerts ohne Rücknahmegebühren unter Berücksichtigung 

der Abwicklungskosten zurücknehmen. 

Die Werte, die zum Datum des Abschlusses der Abwicklung des oder der Teilfonds nicht 

an die Berechtigten ausgezahlt werden können, werden bei der Depotbank für eine Frist 

von höchstens 6 (sechs) Monaten von diesem Datum an verwahrt. Nach dieser Frist wer-

den die Werte bei der Konsignationskasse für Rechnungen dessen, den es angeht, hinter-

legt. 

Unter den gleichen Voraussetzungen wie denen, die im dritten Absatz des vorliegenden 

Abschnitts beschrieben sind, kann der Verwaltungsrat beschließen, im Interesse der An-

teilsinhaber das Vermögen sowie die Verbindlichkeiten eines Teilfonds auf einen anderen 

Teilfonds innerhalb der Gesellschaft zu übertragen und die Anteile des betreffenden Teil-

fonds als Anteile des Teilfonds, auf den die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten über-

tragen wurden, umzubezeichnen. Dieser Beschluss wird in gleicher Weise wie der vorste-

hend beschriebene veröffentlicht (die Veröffentlichung enthält unter anderem eine Be-

schreibung der  Eigenschaften des neuen Teilfonds). Jeder Anteilsinhaber der betroffenen 

Teilfonds hat die Möglichkeit während einer Frist von einem Monat vom Datum der Veröf-

fentlichung der Verschmelzung an die kostenfreie Rücknahme oder Umwandlung seiner 

Anteile zu verlangen, sofern sich die Einlage realisieren lässt. 

Wurden innerhalb eines Teilfonds verschiedene Anteilsklassen geschaffen, wie in Arti-

kel 6 vorgesehen, kann der Verwaltungsrat beschließen, dass die Anteile einer Klasse in 

Anteile einer anderen Klasse umgewandelt werden können. Eine solche Umwandlung 

wird für die Anteilsinhaber kostenfrei auf der Grundlage der anwendbaren Inventarwerte 
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durchgeführt. Die Anteilsinhaber haben ferner die Möglichkeit, kostenfrei innerhalb eines 

Monats ab dem Datum der Veröffentlichung des Umwandlungsbeschlusses ihre Anteilsin-

haberstellung aufzugeben.  

Unbeschadet des dem Verwaltungsrat übertragenen Rechts, alle Anteile eines Teilfonds 

zurückzunehmen, wenn der Wert des Vermögens des betreffenden Teilfonds unter € 

500.000,00 (fünfhunderttausend Euro) oder den Gegenwert in der Referenzwährung des 

betreffenden Teilfonds fällt, kann die Hauptversammlung der Anteilsinhaber eines Teil-

fonds auf Vorschlag des Verwaltungsrats und durch Beschluss dieser Versammlung 

(i) das Kapital der Gesellschaft durch Annullierung der in dem Teilfonds ausgegebenen 

Anteile herabsetzen und unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verkaufspreise 

sowie der im Zusammenhang mit der Annullierung entstandenen Kosten beschlie-

ßen, den Anteilsinhabern den auf den Bewertungsstichtag, an dem der Beschluss 

wirksam wird, berechneten Inventarwert ihrer Anteile zurückzuzahlen, wobei falls die 

Gesellschaft weiterbesteht, die Hauptversammlung in dem Zeitraum bis zum Wirk-

samwerden ihres Beschlusses beschließt, Rücknahme- und Umwandlungsanträgen 

der Anteilsinhaber nachzukommen  

oder 

(ii) das Kapital der Gesellschaft durch Annullierung der in dem Teilfonds ausgegebenen 

Anteile und Übertragung der noch auszugebenden Anteile auf einen anderen Teil-

fonds der Gesellschaft herabsetzen, wobei (a) die Anteilsinhaber des betroffenen 

Teilfonds während einer Frist von einem Monat ab der nach diesen Hauptversamm-

lungen herausgegebenen Veröffentlichungsmitteilung das Recht haben, die kosten-

freie Rücknahme eines Teils oder der Gesamtheit ihrer Anteile zum anwendbaren 

Inventarwert pro Anteil nach dem Verfahren, das in Artikel 10 und 11 der vorliegen-

den Satzung vorgesehen ist, ohne Berechnung von Rücknahmegebühren oder an-

derer Rücknahmekosten zu beantragen, (b) das Vermögen des Teilfonds, dessen 

Anteile annulliert werden, direkt dem Wertpapierbestand des neuen Teilfonds zuge-

teilt wird, sofern eine solche Zuteilung nicht der spezifischen Anlagepolitik des neu-

en Teilfonds widerspricht. In den Hauptversammlungen der Anteilsinhaber des oder 

der betroffenen Teilfonds bestehen keine Anwesenheitserfordernisse und die Be-

schlüsse können mit einfacher Stimmenmehrheit der auf diesen Versammlungen 

anwesenden oder vertretenen Anteilsinhabern gefasst werden. Die nicht zurückge-

nommenen Anteile werden auf der Grundlage des Inventarwerts pro Anteil der be-
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troffenen Teilfonds am Bewertungsstichtag, an dem der Beschluss wirksam wird, 

umgetauscht. 

Die Hauptversammlung der Anteilsinhaber eines bestimmten Teilfonds kann be-

schließen, die diesem Teilfonds zuzuordnenden Werte und Verbindlichkeiten auf ei-

nen anderen luxemburgischen Organismus für gemeinsame Anlagen, der gemäß 

den Vorschriften des Teils 1 des Gesetzes gegründet wurde, oder auf einen ande-

ren Teilfonds innerhalb eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zu 

übertragen. Auf einer solchen Hauptversammlung sind hinsichtlich Anwesenheit und 

Beschlussfassung die gleichen Bedingungen zu beachten, die von den luxemburgi-

schen Gesetzen für die Änderung der vorliegenden Satzung verlangt werden. Ein 

solcher Beschluss muss in gleicher Weise wie der vorstehend genannte veröffent-

licht werden; darüber hinaus muss die Veröffentlichung Angaben über den anderen 

Organismus für gemeinsame Anlagen enthalten. Eine solche Veröffentlichung muss 

einen Monat vor dem Datum, an dem die Einlage wirksam wird erfolgen, damit die 

Anteilsinhaber die Möglichkeit haben, die kostenfreie Rücknahme ihrer Anteile zu 

verlangen. Die Einlage ist Gegenstand eines Bewertungsberichts des Wirtschafts-

prüfers der Gesellschaft, der dem entspricht, der durch die luxemburgischen Geset-

ze bei der Verschmelzung von Handelsgesellschaften verlangt wird. 

Im Fall einer Einlage in einen anderen Anlageorganismus des Typs „Investment-

fonds“ bindet die Einlage lediglich diejenigen Anteilsinhaber der betroffenen Anteils-

klasse, die der Verschmelzung ausdrücklich zugestimmt haben. 

Der Verwaltungsrat kann beschließen, alle im Umlauf befindlichen Anteile eines Teil-

fonds nach den vorstehend beschriebenen Verfahren zu annullieren, sofern der 

Wert des Vermögens eines Teilfonds sich bis zu einem Betrag vermindert hat, der 

von der Gesellschaft als Mindestschwelle angesehen wird, unterhalb derer ein Teil-

fonds nicht in wirtschaftlich effizienter Weise funktionieren kann. 

In jedem Fall werden die Anteilsinhaber des Teilfonds, dessen Anteile annulliert 

werden, über den diesbezüglichen Beschluss einen Monat bevor dieser in Kraft tritt, 

durch eine Mitteilung, die an die im Register der Namensanteilsinhaber angegebene 

Adresse verschickt, und in einer oder mehreren durch den Verwaltungsrat zu be-

stimmenden Zeitungen veröffentlicht wird, informiert. 

Beim Abschluss der Abwicklung eines Teilfonds können die Erlöse aus der Abwick-

lung, die nicht vorgelegten Anteilen entsprechen, während einer Frist von 6 (sechs) 



 30 

Monaten nach dem Abschluss der Abwicklung bei der Depotbank hinterlegt werden. 

Nach dieser Frist werden die Erlöse aus der Abwicklung bei der Konsignationskasse 

hinterlegt. 

 

Abschnitt 7 

Satzungsänderung – anwendbares Recht 

Artikel 34. Satzungsänderung 

Die vorliegende Satzung kann durch die Hauptversammlung unter Berücksichtigung der  

nach dem luxemburgischen Gesetz betreffend die Handelsgesellschaften erforderlichen 

Anwesenheits- und Mehrheitserfordernissen geändert werden. Eine Satzungsänderung, 

die die Rechte der Anteile eines bestimmten Teilfonds im Verhältnis zu den Rechten der 

Anteile anderer Teilfonds berührt, sowie Satzungsänderungen, die die Rechte von Anteils-

inhabern einer Anteilsklasse gegenüber den Rechten der Anteilsinhaber anderer Anteils-

klassen berühren, sind unter Berücksichtigung der nach dem luxemburgischen Gesetz 

betreffend die Handelsgesellschaften erforderlichen Anwesenheits- und Mehrheitserfor-

dernissen zu beschließen. 

Artikel 35. Anwendbares Recht 

Für alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, beziehen 

sich die Parteien auf die Regelungen des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 

betreffend die Handelsgesellschaften sowie das Gesetz vom 20. Dezember 2002 betref-

fend Organismen für gemeinsame Anlagen. 

DAS VORLIEGENDE DOKUMENT IST EINE ÜBERSETZUNG DER FRANZÖSISCHEN 

ORIGINALFASSUNG DER KOORDINIERTEN SATZUNG. 

Luxemburg, den 28. Dezember 2005 


